
 

  

Deutsche Bank Aktiengesellschaft 
 

Mitteilung  
 

gemäß § 16 der Allgemeinen Bedingungen 
an die Inhaber der nachfolgend aufgeführten Wertpapiere  

 
 

Express Zertifikate 

ISIN 

XS0460038887 
XS0460086001 

 

Die General Electric Company (ISIN US3696043013) hat die Abspaltung der GE Vernova Inc. 

(ISIN: US36828A1016) bekannt gegeben, die dazu führt, dass jeder Aktionär der 

General Electric Company mit Wirkung zum 2. April 2024 für jede Aktie der General Electric Company 

zusätzlich 0,25 Aktien der GE Vernova Inc. erhält. Außerdem wird die Aktienbezeichnung von General 

Electric Company in GE Aerospace geändert.   

Infolge dieser Abspaltung werden die in den jeweiligen Besonderen Bedingungen oben genannter 
Wertpapiere enthaltenen Definitionen „Basiswert“, „Anfangsreferenzpreis“, „Referenzpreis“, und 
„Tilgungs-Bestimmungsstand“ gemäß § 6 (4) (a) der Allgemeinen Bedingungen der Wertpapiere wie 
folgt angepasst:  
 

„Basiswert: Ein Korb von Vermögenswerten in folgender Zusammensetzung: 

Art des 

Korbbestand-

teils  

Bezeichnung 

des 

Korbbestand-

teils  

Sponsor oder 

Emittent des 

Korbbestand-

teils 

Referenzstelle ISIN des 

Korbbestand-

teils 

Aktie Namens-

Stammaktie der 

GE Aerospace 

GE Aerospace New York Stock 

Exchange 

US3696043013 

Aktie Namens-

Stammaktie der 

GE Vernova 

Inc. 

GE Vernova 

Inc. 

New York Stock 

Exchange 

US36828A1016 

 

  

Bezeichnung 

des 

Korbbestand-

teils  

Korbbestandteil-

Gewichtung 

Maßgeblicher 

Wert des 

Korbbestandteils  

Namens-

Stammaktie der 

GE Aerospace 

1 der offizielle 

Schlusspreis an 

der Referenzstelle 

Namens-

Stammaktie der 

GE Vernova 

Inc. 

0,25 der offizielle 

Schlusspreis an 

der Referenzstelle 

„ 



 

  

„Anfangs-

referenzpreis: 
 

„Referenz-

preis: 

104,02 (XS0460038887) 

137.58 (XS0460086001) 

 

In Bezug auf einen Tag ein als Geldgegenwert in der Referenzwährung zu betrachtender Betrag 

in Höhe: 

der Summe der für die einzelnen Korbbestandteile ermittelten Produkte aus: 

(a) dem Korbbestandteil-Stand des jeweiligen Korbbestandteils  am maßgeblichen Tag und 

(b) der Korbbestandteil-Gewichtung dieses Korbbestandteils an diesem Tag. 

Als Formel: 

Referenzpreist = 


n

i

ti,ti, BBG × P

 

Dabei gilt:   

n = Anzahl der Korbbestandteile im Korb 

P i, t  =  Korbbestandteil-Stand i am Tag t 

BBG i, t = Korbbestandteil-Gewichtung i am Tag t“ 

 

„Tilgungs-

Bestimmungs-

stand: 

In Bezug auf einen Beobachtungstermin der Referenzpreis an diesem Tag.“ 

Die Definition „Maßgeblicher Wert des Referenzpreises“ wird gestrichen. 

Die Definition „Referenzwährung“ wird in die jeweiligen Besonderen Bedingungen der Wertpapiere neu eingefügt und 

lautet wie folgt: 

„Referenz-              US-Dollar („USD“)“ 

währung: 

 

Die anderen Definitionen werden, soweit erforderlich, entsprechend angepasst. 

 

Frankfurt am Main, im April 2024 

 

Deutsche Bank Aktiengesellschaft 
 

 

 


